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(Übersetzung)

Anlage zum Abkommen, Seite 1

ANLAGE

VORDRUCK DES CARNET A. T. A.

Das Carnet A. T. A. wird in englischer oder französischer Sprache
und im Bedarfsfall in einer zweiten Sprache gedruckt

Die Maße des Carnet A. T. A. sind 396x210 mm
und die der Trennabschnitte 297x210 mm.
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen samt Anlage für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die
gewissenhafte Erfüllung der in diesem Abkommen samt Anlage enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Handel
und Wiederaufbau und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und
mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 25. April 1963

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:
Gorbach

Der Bundesminister für Finanzen:
Korinek

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:
Bock

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Die Ratifikationsurkunde ist am 20. Mai 1963 beim Generalsekretär des Rates für die Zusam-
menarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens hinterlegt worden. Das vorliegende Zollabkommen ist
daher gemäß seinem Artikel 21 Absatz 2 für Österreich am 21. August 1963 in Kraft getreten.

Gemäß Artikel 23 Absatz 1 dieses Zollabkommens wurde dem Generalsekretär des Rates für
die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens notifiziert, daß Österreich sich verpflichtet,
Carnets A. T. A. nach Artikel 3 Absatz 2 und 3 des Abkommens anzuerkennen:

1. für die Eingangsvormerkbehandlung nach dem „Internationalen Abkommen zur Erleich-
terung der Einfuhr von Warenmustern und Werbematerial" vom 7. November 1952;

2. für die Eingangsvormerkbehandlung nach dem autonomen Zollrecht, und zwar
a) für Waren zu Wettbewerben,
b) für Waren zur Nachbildung oder zu Versuchszwecken,
c) für Waren zur Erprobung,
d) für Waren zur vorübergehenden Benutzung, mit Ausnahme von Waren zum Ungewissen-

Verkauf und von Tieren zu Arbeits-, Zucht- oder Weidezwecken oder zur tierärztlichen
Behandlung;

3. für die Anweisung von Waren.

Bisher gehören diesem Zollabkommen folgende weitere Staaten an:
Elfenbeinküste, Frankreich, Jugoslawien, Schweiz, Tschechoslowakei.

Gorbach


